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Leitsatz

Das für die Befristungsentscheidung nach § 11 Abs. 1 Satz 3 AufenthG geltende gesetzliche 
Schriftformerfordernis nach § 77 Abs. 1 Satz 2 AufenthG i.V.m. § 37 Abs. 3 Satz 1 VwVfG 
wird durch die Aufnahme der Behördenentscheidung in die gerichtliche Niederschrift gewahrt 
(im Anschluss an BVerwG, Urteil vom 25.01.1995 - 11 C 29.93 - NJW 1995, 1977).
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11 S 2119/13

VERWALTUNGSGERICHTSHOF
BADEN-WÜRTTEMBERG

B e s c h l u s s

In der Verwaltungsrechtssache

- Antragsteller -
- Beschwerdeführer -

prozessbevollmächtigt:

gegen

Land Baden-Württemberg,
vertreten durch das Regierungspräsidium Karlsruhe,
- Abteilung 8 - Landesaufnahmeeinrichtung -Ausländer-Spätaussiedler,
Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe, Az: 83a4-0332923

- Antragsgegner -
- Beschwerdegegner -

wegen Ausweisung und Aufenthaltserlaubnis
hier: Antrag auf Zulassung der Berufung

hat der 11. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Funke-Kaiser, die Richterin 
am Verwaltungsgerichtshof Dr. Bauer und die Richterin am Verwaltungsge-
richtshof Schiller

am 11. November 2013

beschlossen:
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Der Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom 15. August 2013 - 1 K 1583/12 - wird ab-
gelehnt.

Der Kläger trägt die Kosten des Zulassungsverfahrens.

Der Streitwert für das Zulassungsverfahren wird auf 10.000,- EUR festgesetzt.

Gründe

Der nach § 124a Abs. 4 Sätze 1 und 4 VwGO rechtzeitig gestellte und be-

gründete, auf die Zulassungsgründe der ernstlichen Zweifel (§ 124 Abs. 2 Nr. 

1 VwGO), der besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art 

(§ 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO) und der grundsätzlichen Bedeutung (§ 124 Abs. 2 

Nr. 3 VwGO) gestützte Antrag bleibt ohne Erfolg.

1. Hauptantrag:

Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) lie-

gen vor, wenn unter Berücksichtigung der vom Antragsteller dargelegten Ge-

sichtspunkte (§ 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO) die Richtigkeit des angefochtenen 

Urteils weiterer Prüfung bedarf, ein Erfolg der angestrebten Berufung nach den 

Erkenntnismöglichkeiten des Zulassungsverfahrens mithin möglich ist (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 10.03.2004 - 7 AV 4.03 - DVBl 2004, 838 f., vom 

15.12.2003 - 7 AV 2.03 - NVwZ 2004, 744 f., vom 12.11.2002 - 7 AV 4.02 - ju-

ris, vom 11.11.2002 - 7 AV 3.02 - DVBl 2003, 401 f.; vom 14.06.2002 - 7 AV

1.02 - DVBl 2002, 1556 f.). Mit anderen Worten: Sie sind immer schon dann 

begründet, wenn ein einzelner tragender Rechtssatz oder eine erhebliche Tat-

sachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt wird 

(vgl. BVerfG, Beschluss vom 03.03.2004 - 1 BvR 461/03 – NJW 2004, 2510; 

Kammerbeschluss vom 20.12.2010 - 1 BvR 2011/10 - NVwZ 2011, 546). Dabei 

ist davon auszugehen, dass das Zulassungsverfahren das Berufungsverfahren 

nicht vorwegnehmen soll (Kammerbeschluss vom 21.12.2009 - 1 BvR 812/09 -

NJW 2010, 1062), es sei denn, es lässt sich schon im Zulassungsverfahren 

zuverlässig sagen, das Verwaltungsgericht habe die Rechtssache im Ergebnis 

richtig entschieden und die angestrebte Berufung werde deshalb keinen Erfolg 

haben (vgl. BVerwG, Beschluss vom 10.03.2004 - 7 AV 4/03 - DVBl. 2004, 
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838), sofern nicht seinerseits andere Gründe wiederum auf einen anderen Zu-

lassungsgrund hinführen würden (vgl. hierzu Bader u.a., VwGO, 5. Aufl., § 124 

Rdn. 22). Dabei sind auch nach Erlass der angegriffenen Entscheidung und bis 

zum Ablauf der gesetzlichen Begründungsfrist (vgl. § 124a Abs. 4 Satz 4 

VwGO) neu eingetretene Tatsachen sowie erhebliche Änderungen des maß-

geblichen Rechts zu berücksichtigen (vgl. Beschluss vom 14.06.2002 - 7 AV 

1.02 - DVBl 2002, 1556 f., vom 15.12.2003 - 7 AV 2.03 - NVwZ 2004, 744 f.). 

Zur Darlegung ernstlicher Zweifel (§ 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO) ist eine sub-

stantiierte Auseinandersetzung mit der angegriffenen Entscheidung erforder-

lich. Der Streitstoff muss dabei unter konkreter Auseinandersetzung mit dem 

angefochtenen Urteil gesichtet, rechtlich durchdrungen und aufbereitet wer-

den; erforderlich ist eine fallbezogene Begründung, die dem Berufungsgericht 

eine Beurteilung der Zulassungsfrage ohne weitere eigene aufwendige Ermitt-

lungen ermöglicht. Das Maß der zu leistenden Substantiierung kann dabei von 

der jeweiligen Begründungsdichte und dem Begründungsaufwand der Ent-

scheidung abhängig sein. 

Gemessen hieran begegnet das angegriffene Urteil keinen ernstlichen Zwei-

feln. Zu Unrecht stellt der Kläger infrage, dass die zuletzt begangene und den 

Ausweisungsanlass bildende Straftat, die den Charakter von Selbstjustiz hat-

te, als besonders schwerwiegend eingestuft wurde. Unerheblich ist dabei zu-

nächst, dass er möglicherweise die abgeurteilte Körperverletzung nicht ei-

genhändig begangen hat, sondern nur gemeinschaftlich mit den anderen Mit-

tätern. Denn die Verurteilung durch das Strafgericht ist eindeutig. Ebenso 

eindeutig ist, dass die strafrechtliche Zurechnung der Tatbeiträge von Mittä-

tern, wenn aufgrund eines gemeinsamen Tatplans vorgegangen wurde, am 

Gewicht der Straftat nichts zu ändern vermag. Vor diesem Hintergrund ist die 

vom Verwaltungsgericht zu Recht angenommene konkrete Gefahr einer er-

neuten Verletzung der körperlichen Integrität eines anderen Menschen ein 

schwerwiegender Ausweisungsgrund. Denn die körperliche Unversehrtheit 

anderer ist in der Tat ein wichtiges und zentrales Rechtsgut unserer Rechts-

ordnung. Das Verwaltungsgericht ist überzeugend davon ausgegangen, dass 

eine konkrete Wiederholungsgefahr besteht, weil der Kläger nicht nur ein-
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schlägig vorbestraft ist, sondern weil er darüber hinaus auch einen Bewäh-

rungsbruch begangen hat. Hinzu kommt, dass ein grundlegender Wandel 

beim Kläger bislang nicht festgestellt werden kann, wenn auch in aller jüngs-

ter Zeit möglicherweise eine leicht positive Tendenz festzustellen ist, die aber 

auch ohne weiteres der nunmehr unmittelbar bevorstehenden Aufenthaltsbe-

endigung geschuldet sein kann. 

Die Ermessenserwägungen und insbesondere die Abwägung mit den familiä-

ren Belangen und den Folgen einer Trennung von Frau und Kindern hat der 

Kläger in Bezug auf den Hauptantrag nicht substantiiert infrage gestellt. Un-

geachtet dessen hat der Beklagte im angegriffenen Bescheid losgelöst hier-

von auch angenommen, dass der Ehefrau und den Kindern eine gemeinsame 

Ausreise in die Türkei zugemutet werden könne (vgl. Seite 13 des angegriffe-

nen Bescheids). Hierauf hat das Verwaltungsgericht ergänzend Bezug ge-

nommen (UA S. 12). Hiermit setzt sich die Begründung ebenfalls überhaupt 

nicht auseinander.

2. Hilfsantrag:

Die Befristungsentscheidung auf fünf Jahre begegnet ebenfalls keinen ernstli-

chen Zweifeln. Zunächst entspricht es, wie oben ausgeführt, nicht den Tatsa-

chen, dass das Gewicht der Straftaten übertrieben dargestellt wurde. Des 

Weiteren ist dem Kläger zu sagen, dass der Beklagte und das Verwaltungsge-

richt mit der Frist von fünf Jahren nicht einmal die gesetzliche Obergrenze 

des § 11 Abs. 1 Satz 4 AufenthG überschritten haben, obwohl eine strafge-

richtliche Verurteilung vorliegt und vom Kläger auch eine schwerwiegende 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Die Trennung der 

Familie ist dabei nur eine, aber, wie dargelegt, nicht zwingende Folge der 

Ausweisung, weshalb bei der Beurteilung der Angemessenheit der Frist nicht 

ohne weiteres von einer Trennung auszugehen ist. Abgesehen davon ist an-

gesichts der Gefahr für ein für unsere Rechtsordnung zentrales Rechtsgut die 

Trennung über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht unverhältnismäßig. Was 

die Nierenerkrankung des Klägers betrifft, ist nicht davon auszugehen, dass 

diese in der Türkei nicht adäquat behandelt werden kann; der Kläger benennt 

hierfür keine nachvollziehbaren Gründe. Nach Aktenlage ist der Kläger auch 



- 5 -

nicht dialysepflichtig. Dass der Kläger in besonderem Maße betreuungsbe-

dürftig ist, wird zwar im Zulassungsantrag behauptet, jedoch nicht im Ansatz 

nachvollziehbar dargelegt.

Was den geltend gemachten Formmangel hinsichtlich der in der mündlichen 

Verhandlung des Verwaltungsgerichts vom Beklagten getroffenen Befris-

tungsentscheidung betrifft, liegt weder eine grundsätzliche Bedeutung vor 

noch weist der Rechtsstreit besondere rechtliche Schwierigkeiten auf. In der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist geklärt, dass das gericht-

liche Protokoll, das dem Klägervertreter im vorliegenden Fall auch zusammen 

mit dem angegriffenen Urteil übersandt worden war, dem Schriftformerforder-

nis des § 37 Abs. 3 VwVfG (i.V.m. § 77 Abs. 1 AufenthG) genügt (vgl. Urteil 

vom 25.01.1995 - 11 C 29.93 - NJW 1995, 1977). Denn aus den zwingenden 

Angaben im Protokoll lassen sich die „erlassende Behörde“ und die „Na-

menswiedergabe“ des handelnden Behördenvertreters entnehmen; anders als 

nach § 126 BGB ist eine eigenhändige Unterschrift nicht erforderlich. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

Die Streitwertfestsetzung findet ihre Grundlage in § 63 Abs. 2, § 47 sowie 

§ 52 Abs. 2 GKG i.V.m. § 39 Abs. 1 GKG. 

Der Beschluss ist unanfechtbar.

Funke-Kaiser                             Dr. Bauer                 Schiller


